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Hausordnung 
 

Schuljahr 2023/24 
 
 

 
1. Wir verpflichten uns zu einem rücksichtsvollen und respektvollen Verhalten. Das schließt die 
Akzeptanz gemeinsamer Regeln ebenso ein wie eine angemessene Bekleidung*. 
 
2. Fahrräder werden nur in den dafür bestimmten Flächen und ohne Behinderung der Rettungs-
wege abgestellt. Das Befahren des Schulgeländes mit motorisierten Fahrzeugen ist verboten. 
 
3. Wir betreten Unterrichtsräume und Etagenflure erst kurz vor Unterrichtsbeginn. Zum Aufent-
halt in den Frei- und EvA-Stunden stehen für die SeK II innerhalb des Gebäudes Oberstufen-
räume, Schulstraße und Selbstlernzentrum zur Verfügung, nicht aber Unterrichtsräume und 
Mensa. Die großen Pausen außer bei schlechtem Wetter verbringen alle auf dem Schulhof. Der 
Aufenthalt auf den Sportplätzen ist in den Pausen nicht erlaubt. 
 
4. Sollte fünf Minuten nach dem offiziellen Stundenbeginn noch keine Lehrkraft im Klassen- bzw. 
Kursraum sein, informiert der Klassensprecher bzw. ein Kursmitglied das Sekretariat. 
 
5. Wir halten die uns überlassenen Räumlichkeiten einschließlich der Sanitärräume und der 
Schulhöfe sauber. Vor Verlassen der Räume beseitigen wir alle Abfälle, schließen die Fenster 
und stellen (in der letzten Stunde am Vormittag und Nachmittag) die Stühle hoch. Die besonde-
ren Regelungen in der Aula, in Fachräumen und Aufenthaltsräumen (wie Ess- und Trinkverbot, 
Regeln Informatikräume/ Selbstlernzentrum und Sporthalle) und in der Mensa respektieren wir. 
Die eingeteilten Ordnungsdienste (Mensa, Gruppenräume, Flure/Schulstraße) halten wir ein. 
 
6. Mit dem uns überlassenen Inventar gehen wir verantwortungsvoll und schonend um. Mutwil-
lige und fahrlässige Beschädigungen und Verschmutzungen vermeiden wir. 
 
7. In allgemein zugänglichen Bereichen (Schulstraße, Fluren, Schulhof), Aula und Unterrichts-
räumen bleiben mobile Endgeräte ausgeschaltet in der Schultasche.  
Ihr Gebrauch ist Oberstufenschülerinnen und -schülern aber in Oberstufenaufenthaltsbereichen 
(Oberstufenraum, SLZ und Schulstr. im Bereich der grünen Bänke) und in den Pausen in ihren 
Kursräumen erlaubt. Auch in der Mittagspause ist die Verwendung im Bereich der grünen Bänke 
ab 13.30 Uhr erlaubt.  
Bei Zuwiderhandlung wird das mobile Endgerät eingezogen und erst nach Ende der 5. Stunde 
(15:25 Uhr) im Sekretariat wieder ausgehändigt. 
 
8. Rauchen, Alkohol-/Drogenkonsum sind auf dem gesamten Schulgelände verboten. 
 
9. Alle Veranstaltungen, Plakatierungen und Warenverkäufe in der Schule bedürfen der Geneh-
migung der Schulleitung. 
 
10. Den Aufsichtspersonen wird Folge geleistet. 

Stand Oktober 2023 


